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§ 2
(1) Die WB ist juristische Person. Sie untersteht der 

zuständigen Abteilung der Staatlichen Plankommission.
(2) Die WB stellt den Plan ihrer Einnahmen und 

Ausgaben auf, der vom Ministerium der Finanzen zu 
bestätigen ist.

(3) Der Sitz der WB wird durch die Staatliche Plan
kommission festgelegt.

Aufgaben der WB
§ 3

(1) Die WB leitet die ihr unterstellten Betriebe und 
Einrichtungen.

(2) Die WB kann durch die Staatliche Plankommis
sion beauftragt werden, für die örtlich geleiteten 
Betriebe bestimmte, genau festgelegte Funktionen und 
Aufgaben wahrzunehmen, sofern dies aus volkswirt
schaftlichen Gründen oder zur Vereinfachung der 
Arbeit notwendig ist. Soweit der WB solche Aufgaben 
übertragen werden, führt sie dieselben in Abstimmung 
mit den örtlichen Staatsorganen und in deren Einver
ständnis mit den örtlich geleiteten Betrieben durch.

(3) Die WB hat die Ausnutzung der ökonomischen 
Gesetze des Sozialismus und die Durchführung der 
festgelegten Aufgaben für den sozialistischen Aufbau 
in ihrem Verantwortungsbereich zu gewährleisten,

(4) Die WB hat auf der Grundlage der staatlichen 
Pläne die Entwicklung der ihr unterstellten Betriebe 
und Einrichtungen zu planen und die Erfüllung dieser 
Pläne zu sichern.

(5) Die WB koordiniert die Zusammenarbeit der ihr 
unterstellten Betriebe und Einrichtungen, wobei sie 
eine umfassende operative Hilfe zu leisten hat.

§ 4
(1) Die WB ist für die Anleitung der »Planung der 

Betriebe, für die Zusammenfassung der Pläne der 
Betriebe und für die Ausarbeitung des Planes der WB 
verantwortlich. Die Planung der WB umfaßt die 
gesamte ökonomische Entwicklung, vor allem die Pro
duktions-, Material-, Investitions-, Arbeitskräfte- und 
Finanzplanung sowie die Planung der Forschung und 
Entwicklung für die ihr unterstellten Betriebe. Diese 
Aufgabe führt sie auf der Grundlage der selbständigen 
Planung der Betriebe nach gründlicher Beratung mit 
den Belegschaften durch. Die von der WB ausgearbei
teten Pläne sind der Staatlichen Plankommission zur 
Beschlußfassung vorzulegen. Zur Sicherung der Inter
essen der Werktätigen hat eine Beratung mit dem Zen
tralvorstand der zuständigen Industriegewerkschaft zu 
erfolgen.

(2) Die WB arbeitet die Perspektivpläne für die 
ökonomische und technische Entwicklung der ihr unter
stellten Betriebe, ausgehend von den volkswirtschaft
lichen Direktiven der Staatlichen Plankommission, 
sowie die Ökonomik des Industriezweiges aus.

(3) Die WB führt eine operative Plankontrolle durch, 
unterstützt die Betriebe bei der Überwindung von 
Schwierigkeiten, überträgt gute Erfahrungen und 
Methoden auf die anderen Betriebe, organisiert die

Sozialistische Hilfe und veranlaßt Betriebsvergleiche 
zwischen den Betrieben mit dem Ziel, die Pläne zu 
erfüllen und überzuerfüllen sowie die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und die Erhöhung der Rentabilität 
der Betriebe zu gewährleisten.

(4) Die WB fördert zur Erfüllung der Pläne und zur 
Steigerung der Arbeitsproduktivität die Wettbewerbs
und Aktivistenbewegung und kontrolliert die Durch
führung der technisdi-organisatorischen Pläne in den 
Betrieben.

§ 5
(1) Die WB übergibt den Betrieben und Einrichtun

gen die Materialkontingente. Ihr obliegt die Bestätigung 
und Kontrolle der Einhaltung der Materialverbrauchs
und -vorratsnormen.

(2) Die WB kann für bestimmte Materialien und 
Ausrüstungen in ihrem Bereich die Beschaffung und 
Lagerhaltung festlegen. Sie ist verpflichtet, den ratio
nellsten Einsatz der Materialbestände und Ausrüstun
gen in den ihr unterstellten Betrieben und Einrichtun
gen zu organisieren.

(3) Die Kooperation mit anderen Vereinigungen volks
eigener Betriebe ist durch Verträge, Globalverein
barungen oder Globalverträge zu sichern.

(4) Die WB unterstützt die Betriebe beim Abschluß 
der Verträge über den Bezug der von ihnen zu ver
arbeitenden Roh- und Hilfsstoffe. Sie kann Globalver
einbarungen und Globalverträge über den Bezug von 
Materialien und Fertigerzeugnissen abschließen.

(5) Die WB hat die Aufgabe, die ihr unterstellten 
Betriebe bei der Organisierung des Absatzes ihrer Er
zeugnisse zu unterstützen. Sofern es aus volkswirt
schaftlichen Gründen oder zur Vereinfachung der Ar
beit notwendig ist, kann die WB durch die Staatliche 
Plankommission beauftragt werden, bestimmte Er
zeugnisse selbst zu verkaufen oder zu diesepi Zweck 
selbständige Absatzorgane zu bilden.

§ 6
(1) Die WB ist verpflichtet, die Einführung der 

neuen Technik, die ständige Vervollkommnung der 
Technologie, die Förderung des Rationalisatoren-, Er- 
findungs- und Vorschlagswesens sowie die Anwendung 
und Durchsetzung neuer Arbeitsmethoden und die wei
tere Verbesserung der Arbeitsorganisation in den Be
trieben zu sichern.

(2) Die WB kann zur Lösung technisch-wissenschaft
licher Aufgaben, insbesondere auf dem Gebiet der 
Grundlagenforschung, mit anderen Institutionen, z. B. 
Instituten der Hochschulen, Leistungsverträge (Vertrags
forschung) abschließen.

♦

(3) Die WB organisiert zur Verbesserung der Tech
nologie und der Arbeitsorganisation die Bildung von 
Kollektiven aus den sozialistischen Betrieben und zieht 
zur Förderung des Rationalisatorenwesens technische 
Kollektive, insbesondere Rationalisatoren und Neuerer 
der Produktion, zu ihrer Arbeit heran.

§ 7
(1) Die WB ist für die fachliche und technische Ent

wicklung der Hoch- und Fachschulen ihres Fach
bereiches verantwortlich. Sie sorgt dafür, daß die fach
liche Ausbildung entsprechend dem Höchststand der 
Wissenschaft und Technik erfolgt, sichert die enge Ver
bindung der Hoch- und Fachschulen zur Produktion 
und unterstützt die Ausbildung der Studenten bei der 
praktischen Arbeit in den Betrieben. Sie organisiert 
die Mitarbeit der Hoch- und Fachschulen zur Entwick
lung des Produktionszweiges, und unterstützt die 
Institute der Universitäten, Hoch- und Fachschulen bei


